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Ö / N

Amtsausschuss des Amtes Neverin 
(Entscheidung) 01.12.2022 Ö

Sachverhalt
Gemäß § 144 Abs. 1 in Verbindung mit § 44 Abs 4 Kommunalverfassung des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) dürfen der Amtsvorsteher und seine 
Stellvertreter Zuwendungen zur Erfüllung der Aufgaben nach § 2 KV M-V (eigener 
Wirkungskreis) einwerben.
Die Grundschule Neverin veranstaltete am 23.09.2022 einen Tag der offenen Tür 
und sammelte dabei Spenden in Höhe von 1.769,31 € ein.

Mitwirkungsverbot:
 
Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen.

Beschlussvorschlag
Der Amtsausschuss des Amtes Neverin beschließt in seiner heutigen Sitzung 
gemäß § 144 i.V.m. § 44 KV M-V die Annahme der Spende. Die Spende wird 
entsprechend § 52 Abs. 2 Nr. 7 zur Förderung der Erziehung, Volks- und 
Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe verwendet.
Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsrechtliche Auswirkungen?

X Nein (nachfoglende Tabelle kann gelöscht werden) 

      Ja ergebniswirksam
finanzwirksa
m



a.) bei planmäßigen Ausgaben:

Deckung durch 
Planansatz in Höhe 
von: 0,00 €

Gesamtkosten: 00,00 €
im Produktsachkonto ( PSK 
):

00000.0000000
0

b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben: Deckung erfolgt über: 

Gesamtkosten: 00,00 € 1. folgende Einsparungen :

zusätzliche Kosten: 00,00 €
im PSK 00000.00000000 
in Höhe von: 00,00 €

im PSK 00000.00000000 
in Höhe von: 00,00 €

im PSK 00000.00000000 
in Höhe von: 00,00 €

2. folgende Mehreinnahmen: 

im PSK 00000.00000000 
in Höhe von: 00,00 €

im PSK 00000.00000000 
in Höhe von: 00,00 €

Bemerkungen: im PSK 00000.00000000 
in Höhe von: 00,00 €

Folgekosten (zu a.) und b.))

Nein
Ja für Jahr i.H.v.

Anlage/n
Keine
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